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Zitat von Karl-Dieter

Ich weiß, dass das an vielen Schulen so üblich ist, wie du das schilderst. Trotzdem ist es
rechtswidrig. Wenn du das anders siehst, kannst du mir ja gerne sagen, wie du das aus
§ 53 SchulG interpretierst.

Ein Gesetz interpretieren wäre Willkür und alles andere als professionell.

Man kann sowohl pädagogische, als auch erzieherische Maßnahmen ergreifen. Je nach
Dringlichkeit können diese von der SL vor der Maßnahme ausgesprochen werden. Auch eine
Klassenlehrerin darf Entscheidungen zur Sicherheit der Klasse treffen. Dass diese
Entscheidungen immer in Rücksprache mit der SL zu treffen sind, steht außer Frage.

Es geht hier aber nicht um den Paragraphen und erst recht nicht um dessen Interpretation,
sondern um das Anliegen einer Userin.
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